
Kanton Zürich
Baudirektion 
Generalsekretariat

Koordination 
Bau und  
Umwelt Das 

tun 
wir

Umweltbericht 
Kanton Zürich

Wegweiser 
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und Raumentwicklung 

Betriebs-
ökologie 

Wie steht es um die Umwelt im Kanton 
Zürich? Wo bestehen die grössten 
Herausforderungen und welche Erfolge 
gibt es? Der Umweltbericht informiert 
alle vier Jahre über die Umweltsituation 
im Kanton Zürich. Er beschreibt umwelt-
relevante Entwicklungen (z. B. in der 
Mobilität) sowie den Zustand einzelner 
Umweltbereiche wie Lärm, Luft, Boden 
etc. 

Als Controllinginstrument führt der 
Bericht zudem die wichtigsten Umwelt-
ziele auf, zeigt mithilfe eines Ampel- 
Systems, in welchen Bereichen sich der 
Kanton Zürich auf Kurs befindet und  
wo verstärkte Anstrengungen nötig sind. 
Dafür werden Massnahmen zur Ver-
besserung der Umweltsituation aufge-
führt. 

 

Die Zürcher Umweltpraxis und Raument-
wicklung (ZUP) ist die Zeitschrift der 
Umweltschutzverwaltung des Kantons 
Zürich. Mit aktuellen Informationen, 
Vollzugshinweisen sowie Tipps aus der 
Praxis bildet die ZUP eine wichtige 
Plattform für den Austausch von Wissen 
und Erfahrungen im Umweltbereich und 
verwandten Themen.

Wir initiieren, redigieren und sammeln 
die Artikel. Die ZUP erscheint drei- bis 
viermal pro Jahr und informiert die 
Zürcher Gemeinden, die im Umweltbe-
reich tätigen Unternehmen und die an 
Umweltthemen interessierten Personen 
und Organisationen. Über das Internet 
erzielt die ZUP bis zu 40 000 Zugriffe pro 
Monat.

Der Wegweiser Bau und Umwelt unter-
stützt die Gemeinden bei ihren viel-
fältigen und zum Teil komplexen Voll-
zugsaufgaben. In der Raumplanung, 
beim Bewilligen von Bauvorhaben  
oder beim Unterhalt von eigenen Anla-
gen gibt es eine Vielzahl von Aufgaben  
zu berücksichtigen. Ein grosser Teil 
davon dient dem Schutz der Umwelt. 

Der Wegweiser Bau und Umwelt gibt 
eine kompakte Übersicht über die 
Aufgaben der Gemeinden und verweist 
auf die gesetzlichen Grundlagen.  
Zudem verlinkt er auf hilfreiche Web-
seiten, Vollzugshilfen oder Merkblätter. 

Die kantonale Verwaltung will ihren 
eigenen Energie- und Ressourcenver-
brauch sowie die Umweltbelastung mög-
lichst klein halten und ökologisch vor-
bildlich handeln. Die Betriebsökologie ist 
damit auch von grosser Bedeutung für 
eine nachhaltige Entwicklung.

Die Betriebsökologie ist eine Dauerauf-
gabe der kantonalen Verwaltung und 
setzt sich für die Förderung eines 
umweltgerechten Verhaltens im Verwal-
tungsbetrieb ein. Wir koordinieren die 
Anliegen der Betriebsökologie, beraten 
Beschaffungsstellen und beteiligen uns 
an Stellungnahmen.

Verständlich, zugänglich und 
kompakt. Seit 1992 erstellen 
wir zusammen mit den Fach-
stellen den Umweltbericht. 

Seit 1989 erstellen wir die 
ZUP zusammen mit den kan-
tonalen Fachstellen.

Wir halten den Wegweiser 
Bau und Umwelt zusammen 
mit den Fachstellen aktuell.

Wir setzen uns für einen 
ökologisch vorbildlichen  
Verwaltungsbetrieb ein.

Quelle: Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
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Baubewilligungs-
verfahren

Umweltverträglich-
keitsprüfung

Stellungnahme
Bundesverfahren 

Stellungnahme
Strassenprojekt 

Kanton Zürich
Baudirektion
Generalsekretariat
Koordination Bau und Umwelt (KOBU)
Walcheplatz 2
8090 Zürich
+41 (0)43 259 24 17

Bauten und Anlagen unterstehen der 
Bewilligungspflicht. Sie können die 
Landschaft und das Ortsbild erheblich 
verändern oder die Umwelt beeinträchti-
gen. Das Baubewilligungsverfahren ist 
ein komplexer und interdisziplinärer 
Prozess, weshalb sich alle Beteiligten 
gut absprechen müssen.

Für die Leitung des Verfahrens ist die 
kommunale Baubehörde zuständig. Viele 
Bauvorhaben benötigen aufgrund ihrer 
Lage oder Betriebsart eine kantonale 
Bewilligung. Für diese Vorhaben sorgen 
wir für die kantonsinterne Koordination, 
überwachen die Fristen und stellen 
sicher, dass die Gesuche von allen 
relevanten Fachstellen beurteilt werden. 
Wir sorgen dafür, dass die Entscheide 
der verschiedenen Ämter inhaltlich 
aufeinander abgestimmt sind und 
erstellen eine Gesamtverfügung. Diese 
wird der Gemeinde zur koordinierten 
Eröffnung an den Gesuchssteller und an 
die Gesuchsstellerin zugestellt.

Bau und Betrieb von Grossprojekten 
(z.B. Eisenbahnlinie, Golfplatz, Deponie) 
können grosse Auswirkungen auf Raum 
und Umwelt haben. Mit der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP) wird 
geprüft, ob die geplante Anlage vor-
aussichtlich das Umweltrecht einhält. 

Im vom Gesuchsteller erstellten Umwelt-
verträglichkeitsbericht (UVB) werden  
die Umweltauswirkungen des Vorhabens 
aufgezeigt. Wir beurteilen es als Um-
weltschutzfachstelle zusammen mit den 
kantonalen Fachstellen. Die zuständige 
Behörde entscheidet danach über  
das Vorhaben. Bei diesem Verfahren ist 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit  
von zentraler Bedeutung, da diese 
Projekte meistens umstritten sind und  
in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert 
werden.

Infrastrukturanlagen von nationaler 
Bedeutung (z. B. Nationalstrasse, Eisen-
bahn-, Flughafen-, Starkstrom-, Seil-
bahn-, Kernenergieanlage, militärische 
Baute, Erdgasleitung mit hohem Druck) 
werden von einer Bundesbehörde 
bewilligt. Der Bund entscheidet über 
diese Vorhaben im Rahmen eines Plan- 
genehmigungsverfahrens und lädt  
dabei den betroffenen Kanton zu einer 
Stellungnahme ein.

Innerhalb der Baudirektion koordinieren 
wir die Beurteilung, stellen sicher, dass 
alle relevanten Fachstellen die Gesuchs-
unterlagen erhalten und überwachen  
die Fristen. Wir sorgen für eine einheit-
liche und inhaltlich abgestimmte 
Stellung nahme. Diese wird den zustän-
digen Bundes behörden zugestellt.

Das kantonale Tiefbauamt projektiert 
und baut die kantonalen Strassen.  
Je nach Bedeutung des Vorhabens 
werden die Strassenprojekte von der 
Baudirek tion, dem Regierungsrat oder 
dem Kantonsrat bewilligt. Das Tief-
bauamt unterbreitet solche Strassen-
projekte den betroffenen Gemeinden 
und den kantonalen Fachstellen zur 
Beurteilung.

Für die Strassenprojekte koordinieren 
wir die Beurteilung, stellen sicher, dass 
alle relevanten Fachstellen die Gesuchs-
unterlagen erhalten und überwachen  
die Fristen. Wir sorgen für eine einheit-
liche und inhaltlich abgestimmte Stel-
lung  nahme. Diese wird dem kantonalen 
Tiefbauamt zur Weiterbearbeitung des 
Projektes zugestellt.

Koordinieren
Wir koordinieren die kantonalen  
Fachstellen in vielen verschiedenen 
Bewilligungsverfahren und sorgen  
für einheitliche und inhaltlich abge-
stimmte Beurteilungen.

Unterstützen
Wir unterstützen die internen und  
externen Kunden durch Informationen, 
Hilfestellungen und Publikationen,  
die wir für die gesamte Baudirektion 
erstellen.

Beraten 
Wir beraten die internen und externen 
Kunden und pflegen mit ihnen eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Wir koordinieren jährlich  
rund 4500 Baubewilligungs-
verfahren zusammen mit  
den kantonalen Fachstellen 
und den Zürcher Gemeinden.

Wir beurteilen jährlich rund 
30 UVP-pflichtige Gross-
projekte zusammen mit den 
kantonalen Fachstellen.

Wir koordinieren die Stellung-
nahmen von jährlich rund  
150 Bauprojekten im Rahmen 
eines Bundesverfahrens.

Wir koordinieren die  
Stellungnahmen von jährlich 
rund 50 Strassenprojekten.
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Koordinationsstelle für Umweltschutz
www.zh.ch/umweltschutz

Leitstelle für Baubewilligungen
www.zh.ch/baubewilligung


